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Zustimmung zur Berufung des Ortswehrleiters und seines Stellvertreters der Freiwilligen
Feuerwehr Delitzsch/Ortswehr Benndorf

Der Stadtrat  stimmt  der  Berufung  des  Hauptbrandmeisters  Kamerad  Jens  Robitzsch  zum
Ortswehrleiter und  des  Hauptlöschmeisters  Kamerad  Dirk  Robitzsch  zum  stellvertretenden
Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Benndorf für die Wahlperiode 2024 bis 2029 zu.
 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 25.04.2024 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

zurück-
gestellt

 VWFA 11.04.24 X

 STR 25.04.24 X

Ausschuss Datum Ö NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt



Fortsetzungsblatt zur Drucksache

22-24
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Begründung/Sachdarstellung:

Nach §  15  Abs.  1  der  Feuerwehrsatzung  der  Großen  Kreisstadt  Delitzsch  vom  27.  Mai  2021
(veröffentlicht im  Amtsblatt  der  Großen  Kreisstadt  Delitzsch  Nr.  11  vom  09.  Juni  2021)  ist  eine
Ortswehrleitung aller  5  Jahre  zu  wählen.  Diese  Wahl  wurde  in  der  Hauptversammlung  der
Ortsfeuerwehr Benndorf  am  01.  März  2024  ordnungsgemäß  durchgeführt.  Von  den  38
stimmberechtigten Mitgliedern waren 28 anwesend (73,68 %).

Gewählt wurden:

Hauptbrandmeister Kamerad Jens Robitzsch zum Ortswehrleiter

Hauptlöschmeister Kamerad Dirk Robitzsch zum stellv. Ortswehrleiter

Gemäß § 15 Abs. 14 der Feuerwehrsatzung der Großen Kreisstadt Delitzsch muss vor der
Berufung der Ortswehrleitung durch den Oberbürgermeister die Zustimmung des Stadtrats
eingeholt werden.

 
Anlagen:
Wahlniederschrift zur Wahl vom 01. März 2024 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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